IBR-Beitrag: Urteilsbesprechung


	Rechtsanwälte – Mitgliedsbeiträge für Anwaltsverein lohnsteuerpflichtig?



	
Die Übernahme der Beiträge für die Mitgliedschaft einer angestellten Rechtsanwältin im Deutschen Anwaltverein führt zu Arbeitslohn, wenn der Arbeitgeber nicht im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse handelt. 


	BFH, Urteil vom 12.02.2009 – VI R 32/08 
EStG § 19 
DStRE 2009, 541ff., BStBl II 2009, 462


Problem/Sachverhalt

Die Klägerin, eine Rechtsanwalts-Sozietät, entrichtete in den Streitjahren Beiträge an die Rechtsanwaltskammer für eine angestellte Anwältin.

Bei einer Lohnsteueraußenprüfung stellte dies der Prüfer fest und unterwarf diese Zahlungen der Lohnsteuer, weil bisher kein Lohnsteuerabzug vorgenommen worden war. Gegen den Haftungsbescheid über Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag legte die Klägerin Einspruch ein und erhob nach erfolglosem Abschluss der Klage erfolglos Revision. 
Entscheidung

Ohne Erfolg! Nach dem EStG (§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1) gehören u. a. Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst gewährt werden, zu den Einkünften aus nicht selbständiger Arbeit. Dem Tatbestandsmerkmal „für“ ist nach ständiger Rechtsprechung zu entnehmen, dass ein dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zugewendeter Vorteil Entlohnungscharakter für das Zurverfügungstellen der Arbeitskraft haben muss, um als Arbeitslohn angesehen zu werden. Ein Vorteil wir dann aus ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse gewährt, wenn im Rahmen einer Gesamtwürdigung aus den Begleitumständen zu schließen ist, dass der jeweils verfolgte betriebliche Zweck im Vordergrund steht. In diesem Fall des „ganz überwiegend“ eigenbetrieblichen Interesses kann ein damit einhergehendes eigenes Interesse des Arbeitnehmers, den betreffenden Vorteil zu erlangen, vernachlässigt werden. Die hiernach erforderliche Gesamtwürdigung ergibt vorliegend, dass Arbeitslohn vorliegt. Hierbei hat das Gericht gewürdigt, dass der Zweck der Mitgliedschaft im DAV, die Erweiterung des Fachwissens, für jeden Anwalt unerlässlich ist. Auch das eigenbetriebliche Interesse der Klägerin an der Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung hat es erwogen. Nach alledem hat das FG jedoch gefolgert, dass das Eigeninteresse des Anwalts so schwer wiege, dass es nicht neben dem Interesse der Kläger in den Hintergrund trete. Die Gesamtwürdigung sei daher aus revisions- rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.   
Praxishinweis

Diese Entscheidung reiht sich nahtlos in die Urteile zur Übernahme der Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung eines Anwalts (BFH, BStBl II 2007, 892) und Übernahme der Beiträge zu den Berufskammern einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (BFH, BStBl II 2008, 78) ein. 

Damit ist aber nicht gesagt, dass in jedem Fall das eigenbetriebliche Interesse des Arbeitgebers höher einzuschätzen ist als das des Arbeitnehmers. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob dies im Einzelfall gegeben ist. Es sind durchaus Fallgestaltungen denkbar, in denen dies nicht der Fall ist, wie z. B. die Übernahme der Versicherungsbeiträge der Kanzlei für den Arbeitnehmer. 
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